
^ 103

worden; So wird solches sämtlichen Gottschalckischen CVeditoribus ¿ur Nachricht und Achtung
hierdurch bekannt gemacht. Cassel den zten Febr. 1772.

8. Landgericht daselbst.

3) Nachdem Hochfürstl. Regierung zu Cassel per descriptum vom 26ten April 1770 mir gnädig
und hochgeneigt committiret, über des alhier verstorbenen Postmeister Vogtlanders Vermögen
 in so ferne solches zum Conçues qualificiret, den Concurs-Proceß zu erkennen, und dann die be
reits liquidirte Paßiva die nunmehro festgesetzte Massam mit 2074 Rthlr. übersteigen; so wird
auch nunmehro der Concurs-Proceß erkannt, und Terminus auf Donnerstag den 2Zten April
schierskünftig anhero prafigiret, worinnen sämmtliche bekannte und unbekannte Vogtlandcri-
sche Creditores Vormittags y Uhr entweder in Persohn oder durch anreichig Bevollmächtigte er
scheinen, und ihre Forderungen ordnungsmäßig liquidiren, oder in dessen Untcrbleibung gewär
 tigen sollen, daß ste essiuxo Termino praecludirct, und weiter nicht gehöret werden sollen»
Wannfried den gten Februar. 1772. Theophilus Becker, D. vig . Commissionis »

 6) Nachdem es die Nothwendigkeit erfordert, den Statum activorum et passivorum des Schmidt
Balthasar Sinn und dessen Ehefrau zu Dönges zu untersuchen: So werden alle und jede, wel
che an dem Balthasar Sinn und dessen Ehefrau einige Schnldforderung zu haben vermeinen,
hierdurch cdictaliter citiret, für dem Fürstlich Heßischen Amte zu Frauensee den 2otcn Martii
a. c. des Morgens früh y Uhr entweder in Person oder durch Bevollmächtigte zu erscheinen, ih
re Forderungen bey Amte gehörig anzuzeigen, und die deöfals habende Briefschaften in origina
li vorzuzeigen, und Abschriften ad acta zu geben. Da denn bestndenden Umstanden nach, das

 wettere W. R. erkannt werden soll. Die aussenbleibende aber haben es sich nachmals sechsten
bcyjnmessen, wenn für die Befriedigung derer Erscheinenden alleine gcsorget werden wirb.
Frauensce den üten Februar. 1772. Friederich Julius Hartcrr, Amtmann.

7) Wir Bürgermeister und Rath zu Eassell thun hiermit zu wissen, wasgestalten Wir über des
ausgetrctteuen hiesigen Bürger und Kramer Christian Henrich 'Weiß Vermögen, wegen sich be
reits gemeldeten vielen Creditorcn und gefundenen überwiegenden Schuldenlast, den Concurs-
Proceß ex Officio erkannt, und des Endes ad liquidandum credita Terminum praejudicialem
auf Dienstag den 2Zten Junii schierskünftig anberahmt haben. Wir citiren, heischen und la
den demnach euch sämtliche des Christian Henrich Weiß Creditores hiermit von Amts- GerichtS-
und Rechtswegen zum iten, 2ten, und Zten, mithin ein- für allemahl, und wollen, daß ibr
in praefixo peremtorio vor uns auf hiesigem Stadtgerichte zu gewöhnlicher Gerichtsstunde
ohnausbleiblich und in allen Jnstruct erscheinet, eure habende Forderungen der Behör liquidi-
 ret, und was sich sonsten nach Maaß der neuen Proceß-Ordnung gebühret, verhandelt, mit der
Verwarnung, ihr erscheinet und thut sold)eS alsdann oder nicht, daß ihr bey diesem Concurs
weiter nicht gehöret, sondern gewiß praclndiret, und auf der geschickt erscheinenden Creditorum
förmliches Anrufen ergehen und erkannt werden soll, was Rechtens, Sign. Cassel den Uten
Febr. 1772. Bürgermeister und Rath daselbst.

«) Nachdeme der bei dem hiesigem Hochlöbl.lLeib-Dragoner-Regiment stehende Capitaine von
Dittfourth bei Smi. Hochfürstl. Durchlaucht um seinen Abschied unterthänigst nachgesuchet, sol
cher ihm auch gnädigst consentiret worden, und demnach nöthig seyn will, daß zuvorderst gedach
ten Capitaine v. Dittfourth allenfalsige Creditores ad liquidandum Credita, edictaliter vorge
laden werden; Als geschiehet hiermit allen denenjenigen, welche an mehrgedachten Capitaine v.
Dittfourth rechtliche Forderungen zu haben vermeinen, von Regiments-Kriegs-Gerichtswegen
die Respective ernstliche Bedeutung und Verwarnung, in dem auf Mittwochen den iZten April

 . schicrsfolgend ad liquidandum anberegtem Termin, Vonnittags Y Uhr, so gewiß auf hiesiger
Haupt-Wache gegen mehrbemcldeten Capitaine von Dittfourth entweder in Person, oder per
Maadatariuui utis instructum zu erscheinen, und ihre allenfalsige Forderungen zu liguidiren und

 ; M 2 zu verifi-


